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Deutschland-Steinfurt: Digitale Übertragungsgeräte
2015/S 249-454698

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Diese Bekanntmachung fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Kreis Steinfurt
Tecklenburger Str. 10
Kontaktstelle(n): Zentrale Vergabestelle
Zu Händen von: Frau Höing
48565 Steinfurt
DEUTSCHLAND
Telefon:  +49 2551691290
E-Mail: hoeing@kreis-steinfurt.de 
Fax:  +49 25516911290
Internet-Adresse(n): 
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers: http://www.kreis-steinfurt.de

I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde

I.3) Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

1.4) Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber / Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer
Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1) Beschreibung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags
Modernisierung der digitalen Alarmierungsstruktur.

II.1.2) Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
NUTS-Code DEA37

II.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)

II.1.4) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Upgrade/Ertüchtigung der vorhandenen digitalen Alarmierungstechnik an 43 DAU – Standorten (Digitalen
Alarmumsetzern) im Kreis Steinfurt.

II.1.5) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
32270000

II.6) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
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II.2) Endgültiger Gesamtauftragswert

II.2.1) Endgültiger Gesamtauftragswert

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Verfahrensart

Auftragsvergabe ohne vorherige Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union (für die Fälle,
die in Abschnitt 2 der Anhänge D1, D2 oder D3 aufgeführt sind)
Begründung der Wahl des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der
Europäischen Union gemäß der Richtlinie 2004/18/EG
Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten
Bieter ausgeführt werden: technische Gründe
Ziel dieser Modernisierung ist, von der Firma Selectric Nachrichten Systeme GmbH gelieferte und somit
vorhandene digitale Alarmierungsinfrastruktur durch Soft- und Hardwareupdates zu beschleunigen und
dadurch partiell auftretende Zeitdifferenzen bei der Alarmierung zu eliminieren. Der vorhandene digitale
Alarmgeber (DAG), der Notalarmgeber, sowie die 43 digitalen Alarmumsetzer (DAU) an 43 eingemessenen,
optimalen Standorten mit dazugehörigen Antennen, Antennenmasten, Verkabelung und Zubehör werden
weiterhin genutzt. Die Hardware ist auf privaten und öffentlichen Gebäuden installiert, mit deren Eigentümern
Mietverträge bestehen. Die Modernisierung muss zwingend unterbrechungsfrei ohne Ausfall (auch nicht
teilweise) des Funksignals der Alarmierung erfolgen, da kein Redundanzsystem vorhanden ist. Auch eine
teilweise Minderung der Sendeleistung kann nicht akzeptiert werden. Die vorhandenen Komponenten
sind so zu modernisieren, dass die Umstellung aller Komponenten unterbrechungsfrei per Funksignal
erfolgen kann. Zudem ist zu gewährleiten, dass die vorhandene optimale funktechnische Ausleuchtung nicht
verändert wird, damit es nicht zu Störungen der frequenzgleichen Alarmierungen der Nachbarleitstellen (z.
B. Soest und Paderborn) kommen kann. Außerdem ist zu gewährleisten, dass die Alarmierungsinfrastruktur
kompatibel zu den – mit gleicher Technik ausgestatteten – Nachbarleitstellen Coesfeld, Borken und Münster
bleibt, da die Zusammenarbeit aktuell stark intensiviert werden soll. Zudem sollen die vorhandenen, digital
verschlüsselten Funkmeldeempfänger ohne Neuprogrammierung weiter genutzt werden können. Eine sinnvolle
und wirtschaftliche Modernisierung der aktuell vorhandenen digitalen Alarmierungsstruktur ohne Störungen
des laufenden Systems, kann aus den genannten Gründen nur durch die Firma Selectric Nachrichten Systeme
GmbH gewährleistet werden.

IV.2) Zuschlagskriterien

IV.2.1) Zuschlagskriterien

IV.2.2) Angaben zur elektronischen Auktion

IV.3) Verwaltungsangaben

IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber/beim Auftraggeber
30-32-24-EU

IV.3.2) Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein

Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1) Tag der Zuschlagsentscheidung:

V.2) Angaben zu den Angeboten

V.3) Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Selectric Nachrichtensysteme NRW GmbH
Haferlandweg 18
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Münster
DEUTSCHLAND

V.4) Angaben zum Auftragswert

V.5) Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

VI.2) Zusätzliche Angaben:

VI.3) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.3.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

VI.3.2) Einlegung von Rechtsbehelfen

VI.3.3) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

VI.4) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22.12.2015


